
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Einwohnergemeinde 
Zwingen 

 
Verordnung über den Mittagstisch  

(Hausregeln) 
 
 
 
 

vom 11. Juli 2011 

 



 

Der Gemeinderat Zwingen beschliesst gestützt auf § 5, Absatz 3 des Mittagstischreglements 
der Gemeinde Zwingen am 11. Juli 2011 mit Beschluss Nummer 329 
 
 
die Verordnung über den Mittagstisch 
(Hausregeln) 
 
Die Hausregeln sollen dazu beitragen, dass am Mittagstisch ein ungestörtes, 
erholsames Mittagessen möglich ist und ein angenehmer Umgang gepflegt wird. 
An diese Regeln halten sich alle, die den Mittagstisch besuchen. 
 
Allgemeines 
1. Wir sind im Café Sunneschyn zu Gast und verhalten uns entsprechend. 
2. Wir nehmen Rücksicht auf andere Mittagstischbesucher und -besucherinnen. 
3. Wir tragen Sorge zu den Räumen, den Einrichtungen, dem Geschirr, dem 

Besteck. (Wer etwas mutwillig beschädigt oder verschmiert, muss den Schaden 
bezahlen und eine Strafarbeit leisten.) 

4. Schülerinnen und Schüler haben ihre Handys auf lautlos geschaltet. Elektronische 
Geräte wie MP3-Player, Discman usw. dürfen am Mittagstisch nicht benutzt 
werden. 

 
Tischregeln 
1. Vor dem Essen wasche ich meine Hände. 
2. Ich sitze anständig am Tisch, damit auch meine Tischnachbarn genug Platz 

haben. 
3. Ich nehme nur so viel auf den Teller, wie ich auch wirklich essen kann. Wenn ich 

noch Hunger habe, darf ich noch einmal nehmen. 
4. Ich warte, bis meine Tischnachbarn auch zu Essen haben. Dann beginnen wir 

gemeinsam mit dem Essen. 
5. Ich benutze mein Besteck sachgemäss. 
6. Ich esse mit geschlossenem Mund. 
7. Ich rede nicht mit vollem Mund. 
8. Ich unterhalte mich leise, damit alle in Ruhe Essen können. Wir unterhalten uns 

am Mittagstisch nicht über „Kloaken“-Themen. 
9. Nach dem Essen bringe ich mein Essgeschirr zur Küche. 
10. Nach dem Essen empfehlen wir: Zähneputzen! 
 
Ordnung 
1. Unsere Jacken hängen wir an die dafür vorgesehene Garderobe im Foyer. 
2. Das Foyer ist kein Aufenthaltsraum. 
3. Wir betreten das Café Sunneschyn nicht mit Rollschuhen, Skates oder mit 

schmutzigen Schuhen. 
4. Wir tragen Kleidung ohne provozierende oder menschenverachtende 

Aufschriften. Die Kleidung soll nicht aufreizend sein. Wir tragen am Mittagstisch 
keine Kopfbedeckung. 

5. Eine saubere Abfallentsorgung ist selbstverständlich. 
6. Wir benützen Spiel- und Sportgeräte nur im Freien (nicht in den Gebäuden oder 

im Foyer). 
 
 
 



 

Durchsetzung der Hausregeln 
Werden die Hausregeln nicht eingehalten, informiert die Mittagstischleitung die 
Erziehungsberechtigten soweit dies für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler 
sinnvoll ist. 
Bei wiederholten Verstössen gegen die Hausregeln kann der Gemeinderat auf 
Antrag der Mittagstischleitung den Ausschluss einer Schülerin oder eines Schülers 
verfügen. 
 
 
Zwingen, Juli 2011 
 
 
Für den Gemeinderat Zwingen 
 
Der Präsident:    Die Verwalterin:  
 
Benno Jermann    Belinda Altermatt  
 


